
 

 

Übersicht der Teilnahmeoptionen für Tochterunternehmen 
im UN Global Compact und im UN Global Compact 

Netzwerk Deutschland (UN GCD) 
 

 Option 1: 
 
Ein Tochterunternehmen 
kann unabhängig vom 
Mutterunternehmen 
Unterzeichner des UN Global 
Compact werden. Hierbei ist 
es irrelevant, ob das 
Mutterunternehmen 
Unterzeichner des UN Global  
Compact ist oder nicht. 

 
Folgende Regeln gelten: 

Option 2: 
 
Ein Tochterunternehmen 
kann unter dem Schirm 
des Mutterunternehmens 
am UN Global Compact 
teilnehmen, wenn das 
Mutterunternehmen 
ebenfalls     Unterzeichner des 
UN Global Compact ist. 

 
 
Folgende Regeln gelten: 

Online-
Beitrittsantrag 

 
Das Tochterunternehmen muss 
den Online-Beitrittsantrag des 
UN Global Compact ausfüllen 
und einen eigenen Letter of 
Commitment einreichen, der von 
der Geschäftsführung der 
Tochter unterschrieben ist. 

 
Im Beitrittsantrag gibt es die 
Möglichkeit ein Feld anzuklicken, 
das danach fragt, ob das 
Mutterunternehmen bereits 
Unterzeichner des UN Global 
Compact ist. Bei Option 1 dieses 
Feld bitte nicht anklicken, da das 
Tochterunternehmen unabhängig 
vom Mutterunternehmen am UN 
Global Compact teilnehmen 
möchte. 

 
Das Tochterunternehmen muss  den 
Online-Beitrittsantrag des UN 
Global Compact ausfüllen und 
einen eigenen Letter of 
Commitment einreichen, der von 
der Geschäftsführung der Tochter 
unterschrieben ist. 

 
Im Beitrittsantrag gibt es die 
Möglichkeit ein Feld anzuklicken, 
das danach fragt, ob das 
Mutterunternehmen bereits 
Unterzeichner des UN Global 
Compact ist. Dieses Feld bitte 
anklicken, wenn das 
Tochterunternehmen unter dem 
Schirm der Mutter am UN Global 
Compact teilnehmen möchte. 

UN Global 
Compact 
Profil 

 
Tochterunternehmen haben ein eigenes Unternehmensprofil auf der 
Website des UN Global Compact mit eigenen Zugangsdaten. 

https://unglobalcompact.org/participation/join/application/step1/business
https://unglobalcompact.org/participation/join/application/step1/business


 

 

Finanzielle 
Beiträge 

 
Unternehmen müssen ab einer 
bestimmten Unternehmensgröße 
einen finanziellen Pflichtbeitrag 
an die Stiftung des UN Global 
Compact in New York entrichten. 
Dieser orientiert sich am 
Bruttojahresumsatz des 
Tochterunternehmens. Weitere 
Informationen finden Sie hier. 

 
Tochterunternehmen, die unter 
dem Schirm der Mutter 
teilnehmen, müssen bisher 
keinen finanziellen 
Pflichtbeitrag an die Stiftung 
des UN Global Compact in New 
York zahlen. 

 
Stattdessen werden deutsche 
Tochterunternehmen einmal im 
Jahr zu einer finanziellen 
Spende an die Stiftung des 
Deutschen Global Compact 
Netzwerks eingeladen. 
Weitere Informationen finden 
Sie hier. 
 
Hinweis: 
Für Tochterunternehmen mit 
Sitz in anderen Ländern, die sich 
im lokalen Netzwerk engagieren 
wollen, können andere Regeln 
bzgl. der finanziellen Beiträge 
gelten. Einige lokale Netzwerke 
erheben einen Pflichtbeitrag für 
Tochterunternehmen. Hier gibt 
es keine eindeutige Regel, da 
dies im Ermessen der lokalen 
Netzwerke liegt. 

COP – 
Communication 
on Progress 

 
Das Tochterunternehmen muss 
jedes Jahr einen eigenen 
Fortschrittsbericht (COP) 
einreichen. 

 
Das Tochterunternehmen muss 
jedes Jahr einen 
Fortschrittsbericht (COP) 
einreichen. Es kann entweder 
auf den COP-Fragebogen des 
Mutterunternehmens verwiesen 
werden - sofern der COP der 
Mutter ebenfalls das 
Engagement und die Aktivitäten 
der Tochter umfasst. Wenn das 
nicht gewünscht ist, kann das 
Tochterunternehmen 
selbstverständlich auch einen 
eigenen COP ausfüllen. 

https://www.globalcompact.de/teilnehmen/angebote-kosten
https://www.globalcompact.de/teilnehmen/teilnahme-von-tochterunternehmen


 

 

Logo Nutzung 
„We Support UN 
Global Compact” 

 
Das Tochterunternehmen kann über das eigene UNGC Profil den 
sogenannten Logo Request stellen und die Nutzung des „We 
Support“-Logos beantragen. 

Kommunikation 
nach außen 

 
Das Tochterunternehmen darf aktiv nach außen kommunizieren, 
dass es offizieller Unterzeichner des bzw. Teilnehmer am UN 
Global Compact ist. 

Teilnahme im UN 
Global Compact 
Netzwerk 
Deutschland  
(UN GCD) 

 
In Deutschland ansässige Tochterunternehmen, die dem UN 
Global Compact beigetreten sind, sind automatisch aktive 
Teilnehmer im UN Global Compact Netzwerk Deutschland. 

 
Sie werden sowohl auf der Website des UN Global Compact als 
auch auf der Website des UN GCD  gelistet. 

 


